
 
 
Große Kreisstadt Backnang 
Gemarkung Backnang  
 
ABWÄGUNGSVORSCHLAG  

ZUM BEBAUUNGSPLAN „AM OBSTMARKT, DILLENIUSSTRASSE, EDUARD-BREUNINGER-STRASSE, SCHILLERSTRASSE“ 

 
Neufestsetzung im Bereich „Am Obstmarkt, Dilleniusstraße, Eduard-Breuninger-Straße,  
Flst. 288/1“ 
 
Änderung im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB 
 
Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans werden die bisherigen Bebauungspläne „Am Obstmarkt, Dilleniusstraße, Eduard-Breuninger-Straße,  
Schillerstraße“ (01.08), (01.08/4), (01.08/5) sowie der Bebauungsplan „Am Obstmarkt, Dilleniusstraße, Schillerstraße“ (01.08/7) aufgehoben. 
 
 
Planbereich 01.08/8 
 
 
Stellungnahme zu den im Rahmen der Beteiligung vorgetragenen Anregungen seitens der Öffentlichkeit und den Trägern öffentlicher Belange.  
 
 
 
 
 
 
 
G e f e r t i g t : Backnang, 26.06.2019 
Stadtplanungsamt 
 
gez. Großmann
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Anregungen Amt 30 Stellungnahme 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Die Planung  der Straßenräume und Plätze wird parallel zum Bebau-
ungsplan weiterentwickelt. Die angesprochenen Anforderungen sind 
dort hinterlegt. 
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Anregungen Polizeipräsidium Aalen Stellungnahme 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bebauungsplan stellt hier die zukünftige Funktion dar. Den Anhör-
pflichten wird entsprochen.  
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Anregungen Syna GmbH Stellungnahme 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 



4 

Anregungen Unitymedia BW GmbH Stellungnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Anregungen Stadtwerke Backnang GmbH Stellungnahme 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Anregungen Stadtwerke Backnang GmbH Stellungnahme 
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Anregungen Verbands Region Stuttgart Stellungnahme 
 
Stellungnahme des Verbands Region Stuttgart zum Bebauungsplan "Am 
Obstmarkt, Dilleniusstraße, Eduard-Breuninger-Straße, Schillerstraße" in 
Backnang, gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
Ihre E-Mail vom 24.07.2018, Ihr Zeichen: III-60-Wm/Hr 
 
 
Sehr geehrter Herr Widmaier, 
 
vielen Dank für die Beteiligung am oben genannten Bebauungsplanverfahren, 
zu dem folgende Stellungnahme abgegeben wird: 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist Bestandteil des im Regionalplan 
festgelegten Standortbereiches für zentrenrelevante Einzelhandelsgroßpro-
jekte (Plansatz 2.4.3.2.3 Z). Eventuell vorgesehene großflächige Einzelhandels-
nutzungen sind an diesem Standort auf ihre überörtliche Wirkung zu überprü-
fen. 
 
Weitere regionalplanerische Belange sind von der Planung nicht betroffen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Rosaria Trovato 
 
Verband Region Stuttgart 
Referentin für Bauleitplanung 
Kronenstraße 25 
70174 Stuttgart 
Tel    0711 22759-43 
Fax   0711 22759-70 
E-Mail  trovato@region-stuttgart.org 
Beteiligung unter planung@region-stuttgart.org 
Info  www.region-stuttgart.org 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Kenntnisnahme 

mailto:trovato@region-stuttgart.org
mailto:planung@region-stuttgart.org
http://www.region-stuttgart.org/
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Anregungen Regierungspräsidium Stuttgart Stellungnahme 
 
Von: Drung, Andreas (RPS) <Andreas.Drung@rps.bwl.de>  
Gesendet: Freitag, 31. August 2018 12:01 
An: Baurechtsamt <baurechtsamt@backnang.de> 
Betreff: Bebauungsplan "Am Obstmarkt, Dilleniusstraße,Eduard-
Breuninger-Straße, Schillerstraße", Planbereich 01.08/8 in Backnang 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrter Herr Widmaier, 
 
vielen Dank für die Beteiligung an o.g. Verfahren. Die Unterlagen wurden ins In-
tranet eingestellt bzw. durch Ref. 21 ausgelegt und damit den Fachabteilungen 
im Hause zugänglich gemacht. 
 
Es handelt sich nach dem von Ihnen vorgelegten Formblatt um einen entwi-
ckelten Bebauungsplan.  
Nach dem Erlass des Regierungspräsidiums vom 10.02.2017 erhalten Sie 
keine Gesamtstellungnahme des Regierungspräsidiums. 
Die von Ihnen benannten Fachabteilungen nehmen - bei Bedarf - jeweils direkt 
Stellung. 
 
Raumordnung 
Aus raumordnerischer Sicht wird darauf hingewiesen, dass insbesondere § 1 
Abs. 3 bis Abs. 5 sowie § 1 a Abs. 2 BauGB zu berücksichtigen sind. Diesen 
Regelungen sind in der Begründung angemessen Rechnung zu tragen. 
 
Zur Aufnahme in das Raumordnungskataster wird gemäß § 26 Abs. 3 LplG ge-
beten, dem Regierungspräsidium nach Inkrafttreten des Planes eine Mehrferti-
gung der Planunterlagen - soweit möglich auch in digitalisierter Form - zugehen 
zu lassen. 
 
Ansprechpartner in den weiteren Abteilungen des Regierungspräsidiums sind: 
 
Abt. 3 Landwirtschaft  
Frau Cornelia Kästle 
Tel.: 0711/904-13207 
Cornelia.Kästle@rps.bwl.de 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Kenntnisnahme 

mailto:Andreas.Drung@rps.bwl.de
mailto:baurechtsamt@backnang.de
mailto:Cornelia.K%C3%A4stle@rps.bwl.de
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Abt. 4 Straßenwesen und Verkehr  
Herr Karsten Grothe 
Tel. 0711/904-14224 
Karsten.Grothe@rps.bwl.de 
 
Abt. 5 Umwelt 
Frau Birgit Müller 
Tel.: 0711/904-15117 
Birgit.Mueller@rps.bwl.de 
 
Abt. 8 Denkmalpflege 
Frau Dr. Imke Ritzmann 
Tel.: 0711/904-45170 
Imke.Ritzmann@rps.bwl.de 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Andreas Drung 
 
Regierungspräsidium Stuttgart 
Referat 21 – Raumordnung, Baurecht, Denkmalschutz 
Ruppmannstr. 21 
70565 Stuttgart 
 
Telefon: 0711 / 904 - 12132 
Telefax: 0711 / 904 – 12190 
E-Mail: andreas.drung@rps.bwl.de 
Internet: www.rp-stuttgart.de 
 
Bitte prüfen Sie der Umwelt zuliebe, ob ein Ausdruck der elektronischen Nachricht erforderlich ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:Karsten.Grothe@rps.bwl.de
mailto:Birgit.Mueller@rps.bwl.de
mailto:Imke.Ritzmann@rps.bwl.de
mailto:andreas.drung@rps.bwl.de
http://www.rp-stuttgart.de/
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Anregungen Landesamt für Denkmalpflege Stellungnahme 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Entwurf beruht auf einem städtebaulichen Wettbewerb, sowie ver-
schiedener Überarbeitungsstufen, welche jeweils in den politischen 
Gremien beschlossen wurden. Es ist politischer Wille an dieser Stelle 
eine Nachverdichtung in dieser Ausgestaltung zu realisieren. Die Ge-
bäudehöhen wurden gegenüber dem Siegerentwurf des Wettbewerbs 
bereits reduziert. Eine sinnvolle städtebauliche Nachverdichtung in ei-
ner solch zentralen Lage erfordert ein gewisses Maß an Gebäudehöhe.  
 
Kenntnisnahme 
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Anregungen Landesamt für Denkmalpflege Stellungnahme 
 

 
 
 

 
 
 
 
Kulturdenkmal und archäologische Verdachtsfläche wurden in den Be-
bauungsplan übernommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Kenntnisnahme 
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Anregungen Landesamt für Denkmalpflege Stellungnahme 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Im Rahmen der Bebauungsplanbearbeitung wurde das Landesamt für 
Denkmalpflege eingebunden. Eine Beauftragung von archäologischen 
Voruntersuchungen ist durch den Vorhabenträger erfolgt. Diese Vorun-
tersuchungen werden in enger Abstimmung mit dem Landesamt für 
Denkmalpflege durchgeführt. Die Grabungsgenehmigungen ergingen im 
Rahmen der Teilabbruchgenehmigung.  
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Anregungen Landratsamt Rems-Murr-Kreis Stellungnahme 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Es wurden Ersatzstandorte gefunden und installiert, welche ein Brüten 
der betroffenen Arten weiterhin ermöglicht. Das notwendige Monito-
ring erfolgt durch den Vorhabenträger in Abstimmung mit den Behör-
den. 
 
Eine spätere Installation am Neubau muss nochmals geprüft werden.  
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Anregungen Landratsamt Rems-Murr-Kreis Stellungnahme 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die entsprechenden Nachweise werden im Baugenehmigungsverfahren 
erbracht. 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Anregungen Landratsamt Rems-Murr-Kreis Stellungnahme 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Kenntnisnahme 
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Anregungen NABU-LNV Stellungnahme 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aus Sicht der Stadt Backnang gibt es keine Veranlassung an den Aus-
führungen des Fachgutachters zu zweifeln. Auch die Untere Natur-
schutzbehörde, der dieses Gutachten zur Stellungnahme vorgelegen 
hat, hat keine Einwendung vorgebracht, sondern ausgeführt, dass „der 
artenschutzrechtlichen Prüfung gefolgt wird“.  
 
Kenntnisnahme 
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Anregungen BUND Stellungnahme 
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Anregungen BUND Stellungnahme 
 

 
 
 

Da es sich um den beplanten und bereits bebauten Innenbereich han-
delt, in dem brach gefallene Flächen wieder nutzbar gemacht werden 
sollen und dabei auch eine Nachverdichtung stattfinden soll, steht au-
ßer Frage, dass hier das beschleunigte Verfahren nach § 13a BauGB an-
gewandt werden kann. 
 
 
In der Gesamtbetrachtung sind die ausgewiesenen Gebäudehöhen 
durchaus vertretbar. Den städtebauliche Zielsetzungen - gemischte 
Nutzungsstrukturen, Erhöhung des Wohnanteils in der Innenstadt, wirt-
schaftliche Notwendigkeiten zur Entwicklung einer komplexen Brachflä-
che sowie Wiederherstellung bzw. Neuanlage notwendiger Wegeverbin-
dungen - wird der Am Obstmarkt 1 begonnene Nachverdichtungspro-
zess fortgesetzt. Der städtebaulichen Dichte entsprechend ist das Quar-
tier als Kerngebiet festgesetzt.  
 
Zur Einpassung in die bereits heterogene städtebauliche Struktur wur-
den mehrere Bauteile mit Satteldächern, zusammenhängend oder auch 
als Einzelhaus entwickelt.  
 
Der Bebauungsplan wurde aus einer Mehrfachbeauftragung entwickelt 
und in einer Überarbeitung in der Höhe reduziert. 
 
Analog zur umliegenden Bebauung wurde auch für die Neuplanung die 
geschlossene Bauweise gewählt, um eine sinnvolle und dem Standort 
gerechte Nutzung zuzuschreiben. Das Gebäude Am Obstmarkt 4 ist we-
der denkmalgeschützt, noch hat es eine erhaltenswerte Bausubstanz. 
 
Nachverdichtung und Innenentwicklung bringt immer eine Veränderung 
in Sachen Verkehr mit sich. Bei diesem Projekt wurde besonders darauf 
geachtet, den ruhenden Verkehr nahezu vollständig unterirdisch in ei-
ner Tiefgarage unterzubringen. Zum Bestand gibt es keine zusätzlichen 
oberirdischen Stellplätze. 
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Anregungen BUND Stellungnahme 
 

 

 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Stellungnahme zu den im Rahmen der Beteiligung vorgetragenen Anregungen seitens der Öffentlichkeit und den Trägern öffentlicher Be-
lange in der erneuten Auslegung. 
 
Anregungen Amt 30 Stellungnahme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Anregungen Amt 66 Stellungnahme 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Anregungen Polizeipräsidium Aalen Stellungnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Anregungen Stadtwerke Backnang GmbH Stellungnahme 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Landesamt für Denkmalpflege Stellungnahme 
Von: Ritzmann, Dr. Imke (RPS) <Imke.Ritzmann@rps.bwl.de>  
Gesendet: Mittwoch, 6. März 2019 10:58 
An: Baurechtsamt <baurechtsamt@backnang.de> 
Cc: Schneider, Gerhard (RPS) <gerhard.schneider@rps.bwl.de> 
Betreff: 2018/522: WN, Backnang, B-Plan "Am Obstmarkt, Dilleniusstraße, Edu-
ard-Breuninger-Straße, Schillerstraße" 
 
Sehr geehrter Herr Widmaier, 
  
zu o.g. Verfahren verweist die Bau- und Kunstdenkmalpflege auf die Stellung-
nahme vom 12.09.2018. Aus unserer Sicht haben sich keine Planänderungen 
ergeben. Somit behält diese Stellungnahme weiterhin ihre Gültigkeit. 
  
Für die archäologische Denkmalpflege sei darüber hinaus auf Folgendes ver-
wiesen: 
  
Nach Prüfung sind die mitgeteilten Belange der Archäologie des Mittelalters und 
der Neuzeit - hinsichtlich Kulturdenkmaleigenschaft gem. § 2 DSchG (Abgegan-
gene Stadtbefestigung) - in den Textteil, die Begründung und Kartierung  über-
nommen worden. Allerdings sind weiterhin berührte archäologische Belange im 
Bereich archäologischer Verdachtsflächen (Abgegangene Stadtdole; Mittelalter-
licher und frühneuzeitlicher Stadt- und Siedlungsbereich Backnang) unberück-
sichtigt geblieben. Bereits im Vorfeld der dort vorgesehenen Maßnahmen konn-
ten zwischenzeitlich zur allseitigen Berücksichtigung evtl. betroffener Belange 
mit dem Investor geeignete Absprachen getroffen werden. Damit ist insgesamt 
von einer ausreichenden Beachtung der im Gebiet betroffenen archäologischer 
Belange auszugehen. 
Weitere Anregungen oder Bedenken bestehen daher nicht mehr.   
Mit freundlichen Grüßen 
Dr. Imke Ritzmann 
 
Landesamt für Denkmalpflege  
im Regierungspräsidium Stuttgart  
Referat 83.1 Inventarisation 
Berliner Straße 12 
D - 73728 Esslingen am Neckar 
Telefon: 0711 / 904-45.170 
E-Mail: imke.ritzmann@rps.bwl.de  
Internet: www.denkmalpflege-bw.de 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 

mailto:Imke.Ritzmann@rps.bwl.de
mailto:baurechtsamt@backnang.de
mailto:gerhard.schneider@rps.bwl.de
mailto:imke.ritzmann@rps.bwl.de
http://www.denkmalpflege-bw.de/


25 

Anregungen Landratsamt Rems-Murr-Kreis Stellungnahme 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 



26 

Anregungen Landratsamt Rems-Murr-Kreis Stellungnahme 

 

 

 
 
Die entsprechenden Nachweise werden im Baugenehmigungsverfahren 
erbracht. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Kenntnisahme 
 
 
Kenntnisnahme 
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Anregungen NABU-LNV Stellungnahme 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Anregungen Erbengemeinschaft Klenk  Stellungnahme 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die zukünftige bauliche Entwicklungsoption für die Eigentümergemein-
schaft wurde nach verschiedenen Abstimmungen und unter Abgleich 
der fortgeschriebenen Außenbereichsplanung in den Bebauungsplan 
eingearbeitet. An der grundsätzlichen städtebaulichen Konzeption und 
Zielstellung hat sich nichts verändert. 
 
 
 
 
Das Zufahrtsrecht in den derzeitigen Hofraum bzw. zu den Stellplätzen 
besteht weiterhin. Im Falle einer Neuordnung und dem Bau einer Tief-
garage wurde ein Bereich für die Ein- und Ausfahrtsbereiche definiert. 
Oberirdisches Parken im Hofraum ist weiterhin möglich und wurde in 
die Festsetzungen übernommen. 
 
Die Option einer Tiefgaragenzufahrt über die Tiefgarage der Kronenhöfe 
muss privat geklärt werden. Der Bebauungsplan schließt dies nicht aus. 
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